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Anlage zum Raumordnungsprogramm über die Verwendung von Grundstücken in der Region 
Traunviertel als Gebiet für Geschäftsbauten, LGBl. Nr. 66/2016

Kartengrundlage:

DKM-Mappenblatt Nr. 
DKM-Stand: 10/2015
Kat.Gem.: Seewalchen
Gemeinde: Seewalchen
M 1 : 1.500

Legende:

Innerhalb dieser Fläche ist die Errichtung von Geschäftsbauten
mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 2.400 m² zulässig.
Innerhalb dieses Gesamtrahmens ist der Verkauf von Lebens- und
Genussmittel der Grundversorgung auf 1.500 m² zu beschränken.±
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